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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Die Klostergasse weist sowohl die Qualität einer Altstadt-Gasse als 
auch eine wichtige Erschließungsfunktion auf. Deshalb ist hier der 
barrierefreie Ausbau eines Fußweges mit Platten / Großpflaster und 
Natursteinpflaster auf der Restfläche als Wiedererkennungswert der 
Strukturen der Altstadt vorgesehen. 
 
Die Maßnahme ist dem Handlungsraum HR 2 (Altstadteingang West - 
Kölner Straße / Klosterplatz / Rathausplatz „Das repräsentative 
Quartier“)  zugeordnet. Sie verbindet die Fußgängerzone und den 
Rathausvorplatz (Maßnahme 3.4.4) mit dem Park des 
Seniorenzentrums (HR 7) und ermöglicht einerseits den Besuchern / 
Kunden der Innenstadt, einen Ruheraum zur Erholung und zum 
Verweilen zukünftig barrierefrei und beleuchtet (Lichtkonzept) zu 
erreichen, andererseits ermöglicht ihre Aufwertung den Bewohnern 
des Seniorenheims, am pulsierenden Leben der Fußgängerzone 
teilzunehmen. 

 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Hansestadt Attendorn 

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Verbesserung der Orientierung 

 Verbesserung der fußläufigen Vernetzung/Altstadtanbindung 

 Differenzierung der Straßenraumgestaltung 

 

  



HR 2 -   

M 3.4.17 

Klostergasse - Aufwertung 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 3.4.17 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 2 30.06.2015 

Kenndaten   

Zeitschiene Planungsphase 2019 

Realisierungsphase 2020 – 2021 

Notwendige Vorarbeiten/ 

Abhängigkeiten 

- Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit dem 

barrierefreien Ausbau des Rathaus-Innenhofes,  ggf. aber auch mit 

der Umnutzung des Parks des Seniorenzentrums St. Liborius.   

Maßnahmenflächen zuwendungsfähig 

(ggf. Verweis auf Anlage) 

280 m² 

nicht zuwendungsfähig 

(ggf. Verweis auf Anlage)  

0 m² 

Baukosten brutto 

(Art der Ermittlung) 

zuwendungsfähig 70.000 € 

nicht zuwendungsfähig 0 € 

Planungskosten brutto 

(Art der Ermittlung) 

zuwendungsfähig 7.000 € 

nicht zuwendungsfähig 0 € 

Gesamtkosten  77.000 € 

davon n. zwf. Kosten Kommune 0 € 

andere öffentliche Träger 0 € 

Private 0 € 

davon zwf. Kosten  77.000 € 
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Pläne, Grafiken, o.ä. zur Maßnahmenbeschreibung 

Ausschnitt 

Gestaltungs-/ 

Strukturkonzept 

(mit Abgrenzung) 

 

Bestandsbilder 

 

Defizite im Hinblick auf komfortable Begehbarkeit und Erreichbarkeit 

(Oberflächenbeschaffenheit/ Barrierefreiheit) 
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mangelhafte Wegweisung (z.B. zu wichtigsten Zielen im Zentrum) 
 

  

  

 


